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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Mit Inkrafttreten dieser 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Kröner“ treten die Festsetzungen 
des Ursprungsbebauungsplanes und dessen Änderungen für den Bereich der überlagerten Flä-
chen außer Kraft.  

Ergänzend zu den Festsetzungen in zeichnerischer Form sind textliche Festsetzungen vorgesehen 
und zwar 

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Besondere Wohngebiete (§ 4a BauNVO) 
Im Besonderen Wohngebiet sind nur die folgenden Nutzungen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 
4 BauNVO zulässig: 

- Wohngebäude, 
- Läden, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisewirtschaften, 
- sonstige Gewerbebetriebe, 
- Geschäfts- und Bürogebäude, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise zulässig sind gemäß § 4a Abs. 3 Nr. 1 BauNVO folgende Nutzungen: 

- Anlagen für zentrale Einrichtungen der Verwaltung. 

Die ausnahmsweise zulässige Nutzungen gemäß § 4a Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO werden 
gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO ausgeschlossen. 

2. Grundflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO) 

Eine Überschreitung der in der Planzeichnung festgesetzten Grundflächenzahl gem. § 19 
Abs. 4 BauNVO durch die Flächen  

- von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten  
- von Nebenanlagen i. S. von § 14 BauNVO sowie 
- von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

unterbaut wird, 

ist bis zu 50 vom Hundert zulässig. 

3. Bezugspunkte/Höhe baulicher Anlagen 

a) Bezugspunkte 

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen ist der in der Plan-
zeichnung festgelegte Kanaldeckel in der Hauptstraße mit einer Höhe von 82,24 m ü. NHN. 
 
Oberer Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen ist die Firsthöhe (FH). 

b) Firsthöhe 

Die Firsthöhe (FH) der Gebäude wird gemessen vom unteren Bezugspunkt bis zum oberen 
Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe baulicher Anlagen.  
Die Firsthöhe darf im WB 1 12,50 m und im WB 2 12,0 m nicht überschreiten.  
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c) Traufhöhe 

Die Traufhöhe der Gebäude wird gemessen vom unteren Bezugspunkt bis zur Oberkante der 
Traufe (Traufpunkt). Als Traufpunkt wird der Schnittpunkt zwischen der senkrechten Außenflä-
che (Oberfläche der Außenwand) und der Unterkante der Dachhaut bezeichnet.  
Die Traufhöhe darf im WB 1 9,80 m und im WB 2 4,60 m nicht überschreiten. 

4. Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 
BauNVO) 

Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen im Sinne der §§ 12 und 14 
werden im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO da-
hingehend geregelt, dass sie auf allen Grundstücksteilen zulässig sind mit Ausnahme des Be-
reiches zwischen der Straßenbegrenzungslinie der erschließenden öffentlichen Verkehrsflä-
che bis zur Baugrenze. Stellplätze hingegen werden auf allen Grundstücksteilen zugelassen. 

5. Artenschutzrechtliche Belange 

Im Vorfeld geplanter Abrissarbeiten ist durch einen Fachgutachter sicherzustellen, dass keine 
geschützten Tierarten wie gebäudebewohnende Vogel- und Fledermausarten durch das Vor-
haben in Mitleidenschaft gezogen werden. Im Falle einer Besiedlung oder eines Auffindens 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde erforderliche Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen wie z.B. Festlegung von Ab-
bruchzeiten, Umsiedlung, Schaffung von Ersatzquartieren festzulegen.  

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW 

Für den Geltungsbereich der 5. Änderung gelten folgende Festsetzungen: 

1. Dachform 

Die Dächer sind im WB 1 und WB 2 als Satteldach auszubilden. 

2. Dachneigung 

Die Dachneigung beträgt im WB 1 zwischen 40° und 45° und im WB 2 40°. 

3. Vorgärten 

Vorgärten sind die Grundstücksfreiflächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und der vorde-
ren, d.h. zur straßenseitigen Grundstücksgrenze hin gelegenen und bis zur seitlichen Grund-
stückgrenze verlängerten Gebäudeflucht (Vorgärten) sind gärtnerisch anzulegen. Mit Aus-
nahme der notwendigen Zugänge und Zufahrten werden die verbleibenden Vorgartenflächen 
zu mindestens 75 % als Vegetationsfläche angelegt und als solche dauerhaft erhalten. 
 

HINWEISE / EMPFEHLUNGEN  

1. Bodenfunde 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler, (kulturgeschichtliche sowie erdgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Ihre Lage im Gelände darf nicht ver-
ändert werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Unteren 
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Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster 
(Tel. 0251/591-8911) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG).  

2. Altablagerungen 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden wer-
den, ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde (Kreis Steinfurt) zu benachrichtigen. 

3. Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2, Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 
(BGBI. I S. 2808) geändert worden ist.  

4. Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl I S. 1057) geändert wor-
den ist. 

5. Hinweise zu artenschutzrechtlichen Erfordernissen:  
Sollte es zu einer Fällung von im Gebiet vorhandenen Bäumen kommen, wird zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verstöße empfohlen, den Fällzeitpunkt in den Zeitraum von Anfang Ok-
tober bis Ende Februar zu legen. Anderenfalls ist im Sinne des besonderen Artenschutzes 
gemäß § 44 BNatSchG vor Fäll- oder Schnittmaßnahmen sicherzustellen, dass das Gehölz 
nicht als Brut- oder Lebensstätte für Vögel oder Fledermäuse dient. Zudem ist im Vorfeld eines 
jeglichen Schnitttermins fachgutachterlich sicherzustellen, dass die Bäume keine Funktion als 
Fledermauswinterquartier aufweisen. Sollte dies der Fall sein, ist umgehend ein Benehmen 
mit der Unteren Naturschutzbehörde herzustellen. Die Beseitigung von Hecken, lebenden 
Zäunen, Gebüschen und anderen Gehölzen ist aus Gründen des allgemeinen Artenschutzes 
gemäß § 39 BNatSchG im Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 30. September grund-
sätzlich nicht zulässig. Pflanzlisten 

6. SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH: 
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen der SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH. 
Sollten im Bereich dieser Versorgungsleitungen Tiefbauarbeiten durchgeführt werden, muss 
vor Beginn der Arbeiten eine Einweisung durch die SWL erfolgen.  

7. Westnetz GmbH: 
Bei evtl. Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen erdverlegten Versorgungseinrichtungen 
Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der 
Nähe der Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Die Gemeinde Lienen hat 
zu veranlassen, dass sich die bauausführenden Firmen rechtzeitig vor Inangriffnahme der 
Bauarbeiten mit dem Netzbetrieb der Westnetz GmbH in Melle, Telefon 05422-964 0 in Ver-
bindung setzen, damit ggf. der Verlauf der Versorgungseinrichtungen angezeigt werden kann. 
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